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M 1052 

 

Motion Stutz Hans und Mit. über eine Änderung des Gesetzes über 

die Luzerner Polizei 
 
eröffnet am 30. Januar 2023 
 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, § 18 Absatz 2 des Gesetzes über die Luzerner Polizei 
(PolG), SRL Nr. 350, neu zu fassen, so, dass auch bei Transporten jene Gründe genannt 
werden, welche eine Fesselung rechtfertigen könnten. 
 
Begründung: 
Die Bundesverfassung hält in Artikel 5 Absatz 2 fest, dass staatliches Handeln im öffentlichen 
Interesse liegen und verhältnismässig sein müsse. 
Fesselungen ohne hinreichende und plausible Rechtsgrundlage stellen jedoch eine willkürli-
che Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit wie auch eine Herabwürdigung und damit 
eine Verletzung der Menschenwürde dar.  
 
Die aktuell gültige Bestimmung in § 18 Absatz 2 PolG, wonach Fesselungen bei Transporten 
«immer erlaubt» sind, ist eine ausufernde Ermächtigungsklausel, welche den Anforderungen 
der Bundesverfassung nicht genügt. 
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